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Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Philipp Schrangl und weitere haben am
01.02.2023 unter der Nr. 14009/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage be-
treffend Keine zweite BUWOG! - Legistische Mangel bzw. Fehlleistungen in der WGG-
Novelle 2022 und dringender Korrekturbedarf gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 4

e  Wann fanden die gegenstdndlichen Erlduterungen zur Z 3 (§10a) in der beschlosse-
nen Fassung Eingang in die Textierung der WGG-Novelle 20227

e  Welchen Personen bzw. Stellen wurde dieser Entwurf wann (ibermittelt?

e Wurde (etwa durch die ausarbeitende Person bzw. Stelle) auch darauf hingewiesen,
dass es sich hierin um die Etablierung von Anlegerwohnungen im gemeinniitzigen
Wohnbau handelt?

o Wie erkldren Sie, dass diese verhdltnismdfSig kurzen Erlduterungen derart mit ob-

jektivierbaren legistischen Fehlern behaftet sind?

Einleitend ist zu den Ausfiihrungen in den Erwagungsgriinden zur gegenstandlichen par-
lamentarischen Anfrage festzuhalten, dass die Anti-Spekulationsnorm des § 15i Woh-
nungsgemeinnitzigkeitsgesetz (WGG), die mit der WGG-Novelle 2022, BGBI. | Nr.

1lvon3

www.parlament.gv.at



2von3

13480/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

88/2022, eingefiihrt wurde, bei jeglicher sofortigen Wohnungseigentumsuibertragung zur

Anwendung gelangt.

Gemeinnltzigen Bauvereinigungen ist es im Regelgeschaftskreis verboten, Anlegerwoh-
nungen zu errichten. Der Verkauf ganzer Baulichkeiten in Wohnungspaketen an Anleger
wirde als Umgehung des WGG gewertet werden und aufsichtsbehordliche MaBnahmen

nach sich ziehen.

Der Initiativantrag zur WGG-Novelle 2022 wurde unter Einbindung aller relevanten Stake-
holder erstellt und am 14. Juni 2022 im Nationalrat mit den Stimmen von OVP, Griinen
und FPO beschlossen. Die Geschiftskreisnorm des § 7 WGG wurde nicht gedndert (siehe
auch Feichtinger, immolex 2022, 290(291) "Durch die WGG-Novelle 2022 kam es zu keiner
Rechtsdanderung der Geschaftskreisregelung des § 7 WGG.").

Zu den Fragen 5und 6
e Weshalb sehen Sie keinen dringenden regulatorischen Handlungsbedarf, wenn die
Sozialpartnerschaft, der dsterreichische Verband gemeinnlitziger Bauvereinigun-
gen, der Verein fiir Wohnbauférderung, der zustdndige Revisionsverband, die zu-
stdndige Finanzverwaltung und die Literatur - darunter ein wohnrechtlich beson-
ders renommierter Verfassungsrichter - hier Probleme orten?
e Wie planen Sie die Problematik - etwa im Rahmen einer WGG-Novelle - konkret

aufzulésen?

Es ist die Aufgabe der Landesaufsichtsbehérden, die gebarungsrechtlichen Bestimmungen
des WGG zu vollziehen und bei Ubertretungen entsprechende aufsichtsbehérdliche MaRk-

nahmen zu setzen.

Die Wohnungsgemeinnitzigkeit ist ein wesentlicher Eckpfeiler der Wohnungspolitik in
Osterreich. Aus diesem Grund habe ich beim letzten Bautenausschuss des Nationalrats am
23. Februar 2023 auch eine Einladung an die Bautensprecherinnen und Bautensprecher

aller Fraktionen zu einem Austausch Gber die Wohnungsgemeinnutzigkeit ausgesprochen.

Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher

Elektronisch gefertigt

2023-0.091.416 2von 3

www.parlament.gv.at



BUNDESMINISTERIUM FUR
ARBEIT UND WIRTSCHAFT

EMTSSIGNATUR

Unterzeichner

Bundesministerium fiir Arbeit und Wirtschaft

Datum/Zeit

2023-03-31T08:59:01+02:00

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f.
Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

1056650987

Hinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Prifinformation

Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter: http://www.signaturpruefung.gv.at

2023-0.091.416

Unterzeichner | Par | ament sdi rekti on
Datum/Zeit-UTC| 2023- 03- 31T09: 01: 39+02: 00

Prifinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel

3von3

www.parlament.gv.at

von 3



		2023-03-31T08:59:01+0200
	Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2023-03-31T09:01:39+0200
	Parlamentsdirektion




